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Gesundheits- und Sozialdepartement
Dienststelle Lebensmittelkontrolle
und Verbraucherschutz
Chemikaliensicherheit
Meyerstrasse 20 
6002 LuzernTelefon 041 228 64 24
Zusatzcheckliste è Ausrüstung
Informationen zur Inspektion
Kontrolle der Ausrüstung an Bord der Beförderungseinheit (Pflichten des Beförderers)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Höchst-zulässige Masse der Beförderungs-einheit
Mindest-anzahl der Feuer-lösch-geräte
Mindestgesamt -fassungsver-mögen je Beförderungs-einheit
Geeignetes Feuerlöschgerät für einen Motor- oder Fahrerhausbrand; mindestens eines mit einem Mindest-fassungsvermögen von:
Ein oder mehrere zusätzliche Feuer-löschgeräte; mindestens eines mit einem Mindest-fassungsvermögen von:
≤ 3.5 Tonnen
2
4 kg
2 kg
2 kg
> 3.5 Tonnen 
≤ 7.5 Tonnen
2
8 kg
2 kg
6 kg
> 7.5 Tonnen
2
12 kg
2 kg
6 kg
Das Fassungsvermögen bezieht sich auf Feuerlöschgeräte mit Pulver (bei anderen geeigneten Löschmitteln muss das Fassungsvermögen vergleichbar sein).        
Werden tragbare Feuerlöschgeräte mitgeführt und entsprechen sie den
Anforderungen in Abschnitt 8.1.4?
Quelle: Unterabschnitt 8.1.4.1 ADR
Ist ein Unterlegkeil je Fahrzeug vorhanden, dessen Abmessungen der höchsten
Gesamtmasse des Fahrzeugs und dem Durchmesser der Räder angepasst sind? 
Quelle: Unterabschnitt 8.1.5.2 ADR
Sind zwei selbststehende Warnzeichen vorhanden?
Quelle: Unterabschnitt 8.1.5.2 ADR
Ist eine Augenspülflüssigkeit vorhanden?
Quelle: Unterabschnitt 8.1.5.2 ADR
Bedingung: Beförderung mit Gefahrenzetteln aller Muster mit Ausnahme der Muster
1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 und 2.3
Ist für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung eine Warnweste vorhanden (z.B. wie in
der Norm EN 471 beschrieben)?
Quelle: Unterabschnitt 8.1.5.2 ADR
Ist für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung ein tragbares Beleuchtungsgerät
vorhanden, welches keine Oberfläche aus Metall hat, durch die Funken erzeugt
werden können?
Quelle: Unterabschnitt 8.1.5.2 ADR
Ist für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung ein paar Schutzhandschuhe
vorhanden?
Quelle: Unterabschnitt 8.1.5.2 ADR
Ist für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung ein Augenschutz (z.B. Schutzbrille)
vorhanden?
Quelle: Unterabschnitt 8.1.5.2 ADR
Ist für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung eine Notfallfluchtmaske vorhanden, z.B.
Gas/Staub-Kombifilter Typ A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2K2-P2, der mit dem in der
Norm EN 141 beschriebenen vergleichbar ist?
Quelle: Unterabschnitt 8.1.5.3 ADR
Bedingung: Beförderung von Stoffen mit Gefahrzettel der Muster 2.3 oder 6.1
Ist eine Schaufel vorhanden?
Quelle: Unterabschnitt 8.1.5.3 ADR
Bedingung: Beförderung von Stoffen mit Gefahrzettel der Muster 3, 4.1, 4.3, 8 und 9
Ist eine Kanalabdeckung vorhanden?
Quelle: Unterabschnitt 8.1.5.3 ADR
Bedingung: Beförderung von Stoffen mit Gefahrzettel der Muster 3, 4.1, 4.3, 8 und 9
Ist ein Auffangbehälter vorhanden?
Quelle: Unterabschnitt 8.1.5.3 ADR
Bedingung: Beförderung von Stoffen mit Gefahrzettel der Muster 3, 4.1, 4.3, 8 und 9
Bemerkungen:
8.2.1.3158.1.475346.466429
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